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Staffel- oder Zonenpreis anlegen

In diesem Dialogschritt legen Sie Staffel- oder Zonenpreise an.

Die Kopffelder in diesem Dialogschritt werden dynamisch angepasst. Ist dieser Preis einem
Preiskatalog  zugeordnet,  werden  der  Name  des  zugehörigen  Kataloges  sowie  der
Marktpartner oben im Dialogschritt angezeigt.

Staffel-  oder
Z o n e n p r e i s
anlegen

Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.

Erfassen Sie den Gültigkeitsbeginn im Feld Gültig  ab.

Jeder  Preis  muss  mindestens  eine  Preisgültigkeit  besitzen.  Eine  Preisgültigkeit  endet
automatisch mit dem Beginndatum der neuen Gültigkeit, es muss daher nicht zwingend ein
Endedatum verwaltet werden.

Um  eine  weitere  Gültigkeit  zu  erfassen,  wählen  Sie  im  Kontextmenü  der  Tabelle
Preisgültigkeiten  den  Befehl  Neu  und  geben  Sie  das  gewünschte  Datum im Feld
Gültig  ab ein. Über das Kontextmenü dieser Tabelle können Sie auch Gültigkeiten löschen.

Im Bereich Preisbestandteile  der  ausgewählten  Preisgültigkeit können Sie über
das Kontextmenü Preisbestandteile anlegen, bearbeiten oder löschen. Dabei erfassen Sie im
Feld Ab den Schwellwert sowie in den weiteren Feldern den Intervall und den Betrag.

https://kundenservice-se.de/snippet/schleupen-cs-ppl-tap-pra-staffelzonenpreisanlegen/
https://kundenservice-se.de/hilfe-cs-3-0/vertragsmodelle-und-preise/preiskataloge-verwalten/
https://kundenservice-se.de/wp-content/uploads/2024/01/staffelpreis_anlegen.png
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Jede Preisgültigkeit hat mindestens einen Preisbestandteil. Bei einem Staffelpreis wird aus
der  Liste  der  Preisbestandteile  der  Preis  herangezogen,  mit  dem  die  gesamte
Abrechnungsmenge  bepreist  wird.  Bei  einem Zonenpreis  wird  die  Abrechnungsmenge
entsprechend der Liste der Preisbestandteile zerlegt und jede Teilmenge wird mit dem
zugewiesenen Preis bepreist.
Für  alle  in  der  Liste  verwalteten  Preisbestandteile  gelten  die  im  Bereich  Ausgewählte
Preisgültigkeit  festgelegten  Werte,  wie  Preis-  und  Mengeneinheit  gleichermaßen.

Klicken Sie auf SPEICHERN.
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Haftungsausschluss
Möglicherweise  weist  das  vorliegende Dokument  noch Druckfehler  oder  drucktechnische
Mängel auf. In
der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in
den
meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen
Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken
und nicht als
Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige
Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit  durch die Schleupen SE nach freiem
Ermessen und
ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in  diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit
größtmöglicher
Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit,
Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen
und jegliche
Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können
stets nur im
Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

http://www.schleupen.de
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Urheberrecht
Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach
vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere
für die
Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten,
Textteilen
oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit  nicht  ausdrücklich  von  uns  zugestanden,  verpflichtet  eine  Verwertung,  Weitergabe
oder  ein
Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).


